
SCHÜLERBEIHILFEN 

für 5. Klassen (9. Schulstufe): 

1) Schülerbeihilfe der Landesgedächtnisstiftung bzw. des Landes Tirol 
Notendurchschnitt nicht höher als 2,5 
Spätester Abgabetermin: 15. November des jeweiligen Schuljahres 

2) Schülerunterstützung bei Teilnahme an Schulveranstaltungen 
(Landesschulrat für Tirol) 
Spätester Abgabetermin: 31. März des jeweiligen Schuljahres 

3) Heimbeihilfe für Internatsschüler (Landesschulrat für Tirol) 
Notendurchschnitt nicht höher als 3,1 
Spätester Abgabetermin: 31. Dezember des jeweiligen Schuljahres 

4) Fahrtkostenzuschuss für Internatsschüler 
Spätester Abgabetermin: 31. Oktober des darauf folgenden Schuljahres 

für 6. - 9. Klassen: 

1) Schülerbeihilfe der Landesgedächtnisstiftung bzw. des Landes Tirol für Schüler ab der 
10. Schulstufe, die nachweisbar keine Beihilfe des Bundes (Landesschulrat) erhalten; 
Notendurchschnitt über 2,9 
Spätester Abgabetermin: 15. November des jeweiligen Schuljahres 

2) Schülerbeihilfe (Landesschulrat für Tirol) 
Notendurchschnitt nicht höher als 2,9 
Spätester Abgabetermin: 31. Dezember des jeweiligen Schuljahres 

3) Heimbeihilfe für Internatsschüler (Landesschulrat für Tirol) 
Notendurchschnitt nicht höher als 3,1 
Spätester Abgabetermin: 31. Dezember des jeweiligen Schuljahres 

4) Fahrtkostenzuschuss für Internatsschüler 
Spätester Abgabetermin: 31. Oktober des darauf folgenden Schuljahres 

5) Schülerunterstützung bei Teilnahme an Schulveranstaltungen 
(Landesschulrat für Tirol) 
Spätester Abgabetermin: 31. März des jeweiligen Schuljahres 

Finanzielle Unterstützung vom Elternverein für EV-Mitglieder! Schülerbeihilfe der 
Arbeiterkammer ab der 9. Schulstufe (Eltern müssen in Tirol kammerumlagepflichtig 
sein!) 


